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1 Einleitung

In der naturschutzrechtlichen Eingriffsrege-
lung ist nach den Vorgaben des Bundesnatur-
schutzgesetzes das Landschaftsbild gleich-
rangig neben dem Naturhaushalt in alle
Schritte der Folgenbewältigung einzubezie-
hen. Dennoch lassen sich, wie durch die im
Rahmen eines vom Bundesamt für Natur-
schutz beauftragten FuE-Vorhabens (JESSEL

et al. 2002) durchgeführte Auswertung von
51 Projekten der Bereiche Straße und Schie-
ne deutlich wurde, eine Reihe konkreter De-
fizite belegen:
➜ Bei der Herleitung und Begründung von
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen wird das
Schutzgut Landschaftsbild vielfach nur in ei-
ner Art „Mitläufereffekt“ behandelt. D.h.
man geht davon aus, dass bestimmte für den
Naturhaushalt gedachte Maßnahmen, die in
der Landschaft sichtbar sind, die Kompensa-
tionserfordernisse für das Landschaftsbild
dadurch quasi selbstredend mit abdecken.

➜ Oft wird die notwendige Differenzie-
rung in die gemäß § 19 Abs. 2 BNatSchG
vorgegebenen Kategorien „landschaftsge-
rechte Wiederherstellung“ und „landschafts-
gerechte Neugestaltung“ nicht vorgenom-
men oder auch der Begriff einer landschafts-
gerechten Neugestaltung des Landschafts-
bildes ausgesprochen weit ausgelegt.
➜ Von einer (mittlerweile durch zahlrei-
che Leitfäden und methodische Handlungs-
anweisungen gestützten) z.T. detaillierten
Erfassung des Landschaftsbildes erfolgt
vielfach ein Sprung zu den Maßnahmen, oh-
ne dass dabei der Begründungszusammen-
hang klar ersichtlich wird. Ein differenzier-
ter Bezug auf die einzelnen innerhalb des
Schutzgutes Landschaftsbild beeinträchtig-
ten Merkmale wird häufig nicht hergestellt,
sondern es ist in der Wirkungsprognose so-
wie bei der Ausrichtung von Ausdgleichs-
und Ersatzmaßnahmen nur pauschal von
„Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes“
die Rede.

Bewältigung von Eingriffen durch
Verkehrsvorhaben in das Landschaftsbild
Rechtliche Rahmenbedingungen und fachliche Anforderungen

Von Beate Jessel und Peter Fischer-Hüftle 

Zusammenfassung

In der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung
wird das Landschaftsbild gegenüber den Be-
langen des Naturhaushalts oft nachrangig be-
handelt, obwohl es von den Voraussetzungen
des Bundesnaturschutzgesetzes her gleicher-
maßen in alle Schritte der Folgenbewältigung
einzubeziehen ist. Für diese Schritte werden
exemplarisch rechtliche Rahmenbedingungen
und fachlicheAnforderungen aufgezeigt. Insge-
samt wird so eine strukturierte Herangehens-
weise deutlich, die über die Arbeitsschritte der
Erfassung des Ist-Zustandes, der Aufstellung
eines Zielkonzeptes, derAbleitung von Vorkeh-
rungen zur Vermeidung sowie der Begründung
von Maßnahmen zur landschaftsgerechten Wie-
derherstellung und Neugestaltung des Land-
schaftsbildes hinweg auf denselben Beschrei-
bungsmerkmalen aufbaut und damit einen
durchgängigen Ableitungszusammenhang von
den ermittelten Beeinträchtigungen des Land-
schaftsbildes zu darauf Bezug nehmenden
Maßnahmen begründet. Wesentlich ist, dass da-
bei die Charakteristik des jeweiligen Land-
schaftsraumes im Vordergrund steht, und dass
nicht nur einzelne Beeinträchtigungen bzw.
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen betrachtet,
sondern diese jeweils in ihrem Zusammenwir-
ken auf den wahrgenommenen Raumeindruck
beleuchtet werden. Ein wichtiger Aspekt ist
zudem die Rechtssicherheit, weshalb sich der
verwendete Rahmen eng an die Terminologie
des BNatSchG anlehnt.

Summary

How to Deal with Disturbance of the Visual
Landscape by Traffic Projects? Legal frame-
work conditions and specialist requirements

The impact regulation of nature conservation
often only gives inferior treatment to the visual
landscape compared to other natural resources
although nature conservation legislation re-
quires its equal integration into all steps of con-
sequential dealing. For these steps the study
shows exemplary legal framework conditions
and specialist requirements.

They should make clearer a structural ap-
proach including individual working steps, such
as recording of present site conditions, estab-
lishment of a target concept, derivation of mea-
sures of avoidance and justification of measures
for a sensitive regeneration and design of the
visual landscape. The approach continuously
bases on the same features of description, lead-
ing to a consistent connection between iden-
tified disturbances of the visual landscape and
related measures.

The centre of attention should be given to the
characteristics of the respective landscape, and
the analysis should not only consider distur-
bances or compensation measures individually
but also in combination with the general spatial
perception. Another important aspect is the le-
gal security; therefore the text closely follows
the terminology of the Federal Nature Conser-
vation Legislation.

➜ Des Weiteren bleibt häufig eine fallspe-
zifische Bezugnahme auf die Charakteristi-
ka des jeweiligen Landschafts(bild)raumes
zu vermissen.

Vor diesem Hintergrund wurden Hinweise
erarbeitet, wie konkrete Vorkehrungen zur
Vermeidung und Minderung von Beein-
trächtigungen des Landschaftsbildes sowie
umsetzungsorientierte Maßnahmen zu sei-
ner landschaftsgerechten Wiederherstellung
und Neugestaltung begründet werden kön-
nen. Dazu wird eine strukturierte Herange-
hensweise entwickelt, die über die einzelnen
Arbeitsschritte hinweg durchgängig auf den-
selben Beschreibungsmerkmalen aufbaut
und so die Begründung eines durchgängigen
Ableitungszusammenhanges von den ermit-
telten Beeinträchtigungen hin zu den Maß-
nahmen erlaubt. Eine eng an die Vorgaben
des Bundesnaturschutzgesetzes angelehnte
Terminologie liefert zudem die nötige
Rechtssicherheit für die Planung. Auftrags-
gemäß erfolgte dabei eine Konzentration auf
linienförmige Verkehrsvorhaben des Bundes
(Straße und Schiene).

2 Operationalisierung des Land-
schaftsbildes als Schutzgut in der
Eingriffsregelung

2.1 Bezug auf die gesetzliche 
Terminologie

Aus rechtlicher wie fachlicher Sicht erweist
es sich als sinnvoll, für eine Operationalisie-
rung des Landschaftsbildes in der Eingriffs-
regelung die im BNatSchG verwendeten Be-
griffe der Vielfalt, Eigenart und Schönheit
heranzuziehen. Die Rechtsprechung hat sich
wiederholt auf sie als wesentliche Kompo-
nenten des Landschaftsbildes bezogen (z.B.
VGH Mannheim, Beschluss vom 08.12.
1997 – 5 S 3310/96; OVG Münster, Urteil
vom 16.01.1997 – 7A 310/95); auch lassen
sich ihnen Beschreibungsmerkmale zuord-
nen, die das Landschaftsbild auf verschiede-
nen Komplexitätsebenen abbilden, über die
zudem Erkenntnisse der Wahrnehmungsfor-
schung eingebunden werden können. Ent-
sprechend wird für die Erfassung und Dar-
stellung des Landschaftsbildes unterschie-
den in
➜ eine Elementebene („Vielfalt“), die
Merkmale einzelner punktueller, linearer,
flächiger, raumbildender Nutzungstypen und
Strukturelemente erfasst, weiterhin die Viel-



falt an synästhetischen Wahrnehmungen so-
wie zeitlichen Eindrücken (z.B. verschiede-
ner Blühaspekte im Laufe des Jahres) doku-
mentiert;
➜ eine Gestaltebene („Eigenart“), die ty-
pische Anordnungsmuster, Nutzungsabfol-
gen, prägende Formenkomplexe (z.B. Tal-
räume, Höhenzüge) u.a. landschaftliche Ge-
staltformen abbildet;
➜ eine Raumebene, die ergänzend die
Charakteristik des Gesamteindrucks einzel-
ner Landschafts(bild)einheiten beschreibt.
Diese Raumebene, verstanden als ganzheit-
licher Wahrnehmungseindruck, kann als ei-
ner derAspekte des Rechtsbegriffes „Schön-
heit“ aufgefasst werden. Ihr kommt eine
wichtige Bedeutung als Integrationsrahmen
zu, damit nicht nur einzelne durch ein Vorha-
ben bzw. durch Ausgleichs- und Ersatzmaß-
nahmen ausgelöste Veränderungen beschrie-
ben werden, sondern diese auch in ihrem Zu-
sammenwirken auf das Landschaftsbild be-
rücksichtigt werden.

Eine analoge Untergliederung nehmen im
Übrigen auch im englischsprachigen Raum
bestehende Richtlinien zur Erfassung von
landschaftlichen und visuellen Beeinträchti-
gungen vor, die (in Bezug auf die Umwelt-
verträglichkeitsprüfung) zwischen einzelnen
Landschaftselementen, aus denen sich die
Landschaft zusammensetzt („elements“),

Kombinationen dieser Elemente („characte-
ristics“) und dem jeweils spezifischen Rau-
meindruck („character“) unterscheiden (The
Landscape Institute 2002, 12).

Bei der Vielfalt, Eigenart wie auch der
Schönheit handelt es sich um landschafts-
bzw. naturraumbezogen zu betrachtende und
zu definierende Kriterien, die letztlich durch
diesen (Natur-)Raumbezug eng aneinander
gekoppelt sind: So kommt nicht das Hinzu-
fügen jedweder – auch technischer – Ele-
mente einer positiven Erhöhung der Vielfalt
gleich; vielmehr muss diese stets als land-
schaftstypische Vielfalt betrachtet und be-
schrieben werden (u.a. BREUER 1991). Auch
eine als ganzheitlicher Wahrnehmungsein-
druck verstandene Schönheit stellt letztlich
auf das Typische einer Landschaft auf einer
höheren Gestalt- und Komplexitätsebene ab.

2.2 Einbeziehung von synästhetischen
Wahrnehmungen

Bislang betont die Rechtsprechung dabei in
erster Linie den optisch-ästhetischen Aspekt
und definiert das Landschaftsbild als Gegen-
stand der visuellen Wahrnehmung (VG
Karlsruhe, Urteil vom 09.11.1978 – V 19/78
–; BVerwG, Urteil vom 27.09.1990 – 4 C
44.87 –; OVG Münster, Urteil vom
04.06.1993 – 7 A 3157/91 –, Urteil vom

05.07.1993 – 11 A 2122/90 –, Urteil vom
16.01.1997 – 7 A 310/95, Urteil vom
12.10.1998 – 7A3831/96 [mit Betonung des
Wortteiles „bild“] – und Urteil vom
30.6.1999 – 7a D 144/97.NE –). Ein Teil der
juristischen Literatur geht weiter und stellt
einen Zusammenhang zwischen der Zielbe-
stimmung des § 1 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG
alt/§ 1 Nr. 4 BNatSchG 2002 und dem Ein-
griffstatbestand des § 8 BNatSchG alt/§ 18
Abs. 1 BNatSchG 2002 her. Da § 1 BNat-
SchG (auch) auf die Erholung des Menschen
(sein Naturerlebnis) abstelle, könne der Be-
griff Landschaftsbild nicht ausschließlich
optisch verstanden werden. Die Begriffe
Vielfalt, Eigenart und Schönheit schlössen
die Wahrnehmung von Natur und Landschaft
durch alle Sinne ein (GASSNER 1996, Rdnr.
64 zu § 1; ähnlich auch KOLODZIEJCOK 1999;
KUSCHNERUS 1996, 238). Einigkeit besteht
darüber jedoch nicht. So plädieren BLUM et
al. (2000, Rdnr. 7 zu § 7), SCHINK (1989, Rd-
nr. 261), PIELOW (1979, 15) und BREUER

(1980, 92) für ein optisches Verständnis des
Landschaftsbildes. Hingegen betont der
überwiegende Teil der Fachmeinungen die
Notwendigkeit, neben den visuellen auch die
Wahrnehmungen anderer Sinnesorgane
(„synästhetische Wahrnehmungen“, z.B. Ge-
räusche, Gerüche, Fühlen/Tasten, Schme-
cken) einzubeziehen (ausführlich hierzu et-
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Tab. 1: Übersicht über die Systematisierung von Merkmalen zur Erfassung und Beschreibung des Landschaftsbildes („Merkmalsbaukasten“) und ihre Un-
tergliederung in Komplexitätsebenen, die ihrerseits den Rechtsbegriffen Vielfalt, Eigenart und Schönheit zugeordnet werden.

Elementebene Gestaltebene Raumebene
(„Vielfalt“) („Eigenart“) („Schönheit“)

I Nutzungstypen und Strukturelemente

• Strukturelemente
– punktförmig
– linienförmig
– (klein-) flächig
– raumbildend/raumbegrenzend

• Nutzungstypen
– Nutzungsart/Nutzungsstruktur
– Randstrukturen

• Merkmale von Einzelformen
(z.B. Farbe, Textur, lokal prägende Bestän-
de an Tier- und Pflanzenarten; Bewegung
im Raum)

II Sichtbeziehungen und synästhetische Wahr-
nehmungen

• Sichtbeziehungen
– Art der Sichtmöglichkeiten und Leitlinien 
– von Sichtbeziehungen (innerhalb einer 
– Raumeinheit)
– Sichtfolge und Erlebbarkeit von (zu-
– gänglichen) Betrachterstandpunkten

• Erlebbarkeit synästhetischer Wahrneh-
mungen (Geräusche, Gerüche, Tast-
empfinden, Geschmack)

III zeitliche Vielfalt

• Tag-/Nacht-Wechsel
• Jahreszeitlicher Wechsel

I Gestalt- und Formenkomplexe

• Anordnungsmuster/ Nutzungsabfolgen
– Reihe/Staffel
– Gruppe/Verband
– mosaikartig
– großflächig

• Gestaltformen
– Reliefformen
– Gewässerformen
– Siedlungsgestalt

• Maßstäblichkeit und Proportion
– Größenverhältnisse
– Konturen, Horizontlinie/Silhouette

• standörtliche Differenzierung der Nut-
zungs- und Biotopausprägung

• Art der Übergänge (strikt, diffus)

• Art der Raumbildung
– Gestalt der Teilräume (offen, panora-
– misch)
– Raumcharakter (Grad der Transparenz)

II Seltenheit

• Einzigartigkeit, Prägnanz,
ggf. Gefährdung

III zeitliche Merkmale

• Zeitrahmen
(ablesbare Kontinuität einer historischen
Landschaftsentwicklung)

• relative Stabilität
(relative Konstanz und Stabilität der natür-
lichen und anthropogenen Prozesse)

• ganzheitlicher Wahrnehmungseindruck

• raumübergreifende Aspekte:
– Leitstrukturen (die ggf. über die betrachtete
Landschaftsbildeinheit hinausreichen können)
– fernwirksame Orientierungspunkte
– weiträumige Blickbeziehungen, perspekti-
– vische Fernwirkung
– Art des übergreifenden Raummusters 
– (offen, gestaffelt, gekammert)

• Erlebbarkeit/Zugänglichkeit

• Vorbelastung



wa KÖHLER & PREISS 2000). Diese seien, da
sie den optischen Eindruck maßgeblich mit
prägen, in die Erfassung und Darstellung des
Landschaftsbildes mit einzubinden.

Bei der Prüfung der Frage, ob Lärm- und
Geruchseinwirkungen bei der Beurteilung
von Beeinträchtigungen des Landschaftsbil-
des im Sinne der Eingriffsregelung heranzu-
ziehen sind, hilft es weiter, zwischen Natur
und Landschaft als Objekten einerseits und
ihrer Wahrnehmung durch den Menschen
andererseits zu unterscheiden (vgl. hierzu
auch JESSEL 1994, 78). Beeinträchtigungen
können einmal die Objekte selbst treffen
(Veränderung, Zerstörung), zum anderen ih-
re Wahrnehmung durch den Menschen stö-
ren. Auf der Grundlage der Erkenntnis, dass
das Schutzgut Landschaftsbild kein Wert an
sich, sondern in Beziehung zum Menschen
zu setzen ist (OVG Münster, Urteil vom
16.01.1997 – 7A 310/95), lässt sich somit
auch rechtlich gesehen die Ansicht gut ver-
treten, dass auch Beeinträchtigungen seiner
Wahrnehmung durch Störungen, die nicht
visueller Art sind, sondern auf andere Sinne
wirken, den Eingriffstatbestand erfüllen
(vgl. auch SCHUMACHER & FISCHER-HÜFTLE

2003).
Die Erfassung auch synästhetischer Wahr-

nehmungen sollte daher integraler Bestand-
teil bei der Beschreibung und Bewertung des
Landschaftsbildes sein. Was die Folgenbe-
wältigung von Beeinträchtigungen innerhalb
der Eingriffsregelung angeht, ist jedoch eine
Wiederherstellung oder „Neugestaltung“ et-
wa durch Verkehrslärm überdeckter naturna-
her Geräuschkulissen an anderer Stelle kaum
oder nur mit sehr hohem Aufwand möglich;
faktisch nicht kompensierbar sind geruchli-
che Beeinträchtigungen. Der Vermeidung
von Beeinträchtigungen synästhetischer
Wahrnehmungen ist daher besonderes Ge-
wicht zuzumessen; dass später kaum noch
eine Kompensation möglich ist, rechtfertigt
hier auch entsprechend aufwendige Maß-
nahmen.

3 Anwendung bei den Arbeitsschritten
der Eingriffsregelung

3.1 Grundsätzlicher Ansatz

Ausgangspunkt für die Begründung von
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen für Be-
einträchtigungen des Landschaftsbildes ist
die Charakteristik des jeweiligen Land-
schaftsraumes: Diese ist sowohl dafür maß-
gebend, wie ein Vorhaben sich auswirkt, als
auch, welche Ausgleichs- oder Ersatzmaß-
nahmen mit Blick auf die jeweiligen Beein-
trächtigungen in Frage kommen. Durchgän-
gige räumliche Beschreibungsgrundlage für
die einzelnen Arbeitsschritte der Erfassung
des Landschaftsbildes, die Ermittlung von
Beeinträchtigungen und die Entwicklung
von Vorkehrungen zur Vermeidung sowie
von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sind
dabei so genannte Landschaftsbildeinheiten.
Darunter werden individuelle oder typenhaft
ausgeprägte Landschaftsbilder verstanden,
die sich aus der Perspektive einer die Land-
schaft erlebenden Person als Teilbereiche

mit visuell homogenem Charakter darstel-
len. Die Summe der von einem linienförmi-
gen Verkehrsvorhaben betroffenen Land-
schaftsbildeinheiten bildet den Untersu-
chungsraum für die Betrachtung des Land-
schaftsbildes in der Eingriffsregelung. Not-
wendig ist also eine differenzierte Abgren-
zung auf Basis funktionsräumlicher Einhei-
ten, die Einsehbarkeiten und Erlebnisberei-
che widerspiegeln. Wünschenswert wäre,
wenn diese Landschaftsbildeinheiten der
Landschaftsplanung entnommen werden
könnten.

Für die raumbezogene Beschreibung des
Landschaftsbildes und die Herleitung von
Vorkehrungen zur Vermeidung sowie von
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen wurde
ein „Baukastenprinzip“ entwickelt (vgl.
Tab. 1). Dieses ordnet verschiedene in gän-
gigen Verfahren zur Erfassung und Beschrei-
bung des Landschaftsbildes verwendete
Merkmale (neben vielen anderen u.a. BOSCH

& Partner GmbH 1999, GAREIS-GRAHMANN

1993 und 1997, JESSEL 1998, KRAUSE &
KLÖPPEL 1996, NOHL 2001) besagten Kom-
plexitätsebenen zu, die ihrerseits auf die
rechtlichen Begriffe Vielfalt, Eigenart und
Schönheit Bezug nehmen. Um den erwähn-
ten Begründungszusammenhang zu gewähr-
leisten, sind in jedem einzelnen der bei der
Bearbeitung der Eingriffsregelung zu leis-
tendenArbeitsschritte dann durchgängig die-
selben Merkmale anzuwenden.

3.2 Erfassung des Ist-Zustands

Ausgangspunkt für eine Erfassung und Be-
wertung des Landschaftsbildes im Zusam-
menhang mit einem Eingriffsvorhaben ist
grundsätzlich der Ist-Zustand einschließlich
möglicherweise vorhandener Vorbelastun-
gen. Diesen kann eine unterschiedliche Rol-
le zukommen: Vorbelastungen können die
Empfindlichkeit eines Landschaftsraumes
gegen Beeinträchtigungen mindern und eine
(weitere) Beeinträchtigung als nicht erheb-
lich erscheinen lassen. Doch ist hier keine
Großzügigkeit angebracht, sondern es han-
delt sich um Ausnahmefälle, in denen „die
Landschaft so stark durch die menschliche
Zivilisation und Technik geprägt ist, dass ei-
ne optische Überlagerung eintritt, welche die
Bedeutung des einzelnen Eingriffs so ver-
mindert, dass er nicht mehr erheblich ist“
(VGH Mannheim, Urteil vom 24.06.1983 –
5 S 2201/ 82 –). Ist ein Ausschnitt der Land-
schaft zwar vorbelastet, aber noch nicht so
stark verändert (im Sinne einer weitgehen-
den Naturferne), dass die Wirkungen weite-
rer Beeinträchtigungen nicht mehr ins Ge-
wicht fallen, so kann die Vorbelastung umge-
kehrt dafür sprechen, den vorhandenen Zu-
stand nicht noch weiter zu verschlechtern, et-
wa wenn es sich um stadtnahe Erholungsge-
biete handelt (vgl. GASSNER 1995, 133).

Eine an dem (in Tab. 1) aufgezeigten Kri-
terienrahmen orientierte und dabei zunächst
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Abb. 1: Landschafts-
bildrelevante Ein-

griffsbestandteile bei
Straßen- und Schie-

nenbauvorhaben.
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Tab. 2: Beschreibungstableaus zur Bearbeitung des Landschaftsbildes in der Eingriffsregelung.
Auf die einzelnen Landschaftsmerkmale und Komplexitätsebenen (vgl. deren vollständige Wiedergabe in Tab. 1) Bezug nehmende 
a) Wirkungsanalyse und -prognose, Beurteilung der Beeinträchtigungen, darauf aufbauende Ableitung von Vorkehrungen zur Vermeidung sowie Be-
wertung verbleibender Beeinträchtigungen hinsichtlich ihrer Erheblichkeit;
Landschaftsbildeinheit Bezeichnung ………
Gegenüberstellung Eingriffsobjekt – Wirkungs- Lage ………
prognose – Beeinträchtigungen – Vermeidung – Kontakt ………
verbleibende erhebliche Beeinträchtigungen Eingriffsobjekt ………

………
………

Elementebene („Vielfalt“)
(Beschreibung einzelner Komponenten des Eingriffsobjektes bzw. einzelner veränderter/beseitigter/hinzugefügter Landschaftselemente )

I Nutzungstypen und Strukturelemente

Eingriffsobjekt Wirkungsprognose Beeinträchtigung Vorkehrungen verbleibende erhebliche 
(Wirkfaktor) (Beschreibung) zur Vermeidung Beeinträchtigung

Strukturelemente
– punktförmig
– linienförmig
– (klein)flächig
– raumbildend

Nutzungstypen
…………

Gestaltebene („Eigenart“)
(Beschreibung von durch das Eingriffsvorhaben hinzutretenden bzw. im betreffenden Landschaftsraum veränderten Gestaltaspekten)

II Gestalt- und Formenkomplexe

Eingriffsobjekt Wirkungsprognose Beeinträchtigung Vorkehrungen verbleibende erhebliche 
(Wirkfaktor) (Beschreibung) zur Vermeidung Beeinträchtigung

Anordnungsformen/
Nutzungsabfolgen
– Reihe/Staffel
– Gruppe/ Verband
– mosaikartig
– (groß)flächig

Gestaltformen

…………

Raumebene („Schönheit“)
(Beschreibung der Raumwirkung des Eingriffsobjektes bzw. der durch es veränderten Raumwirkung der Landschaftsbildeinheit)

Eingriffsobjekt Wirkungsprognose Beeinträchtigung Vorkehrungen verbleibende erhebliche 
(Wirkfaktor) (Beschreibung) zur Vermeidung Beeinträchtigung

ganzheitlicher Wahr-
nehmungseindruck

raumübergreifende 
Aspekte

…………

b) Begründung von Maßnahmen zur landschaftsgerechten Wiederherstellung und Neugestaltung des Landschaftsbildes sowie Darlegung verbleibender
(erheblicher) Beeinträchtigungen.
Landschaftsbildeinheit Bezeichnung ………
Gegenüberstellung Eingriffsobjekt – Wirkungs- Lage ………
prognose – Beeinträchtigungen – Vermeidung – Kontakt ………
verbleibende erhebliche Beeinträchtigungen Eingriffsobjekt ………

………
………

Elementebene („Vielfalt“)

I Nutzungstypen und Strukturelemente
Beeinträchtigung landschaftsgerechte landschaftsgerechte verbleibende (erhebliche) 

(Wirkfaktor) Wiederherstellung Neugestaltung Beeinträchtigung
Strukturelemente
– punktförmig
– linienförmig
– (klein)flächig
– raumbildend
Nutzungstypen
…………

(es schließen analog zu oben wieder die weiteren Fortschreibungsebenen und Merkmale des „Baukastens“ an)
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Tab. 3: Beispielhafte Kriterien zur Bestimmung der Erheblichkeit von Beeinträchtigungen in Bezug auf die Merkmale des Landschaftsbildes.

Kriterien für die Erheblichkeit der Beeinträchtigungen:

… bezogen auf die ELEMENTEBENE („Vielfalt“)

I Nutzungstypen und Strukturelemente

Strukturelemente punktförmig ➔ das Vorhaben selbst stellt (als Ganzes oder in Teilen) ein Element dar, das in der Form in der Landschaftsbildeinheit bislang nicht vor-
linienförmig handen und dabei deutlich sichtbar ist; es ist davon auszugehen, dass seine Wirkung/en (als Ganzes oder in Teilen) dauerhaft oder
(klein-)flächig zumindest über einen längeren Zeitraum (> 5 Jahre) in der Landschaftsbildeinheit verbleiben
raumbildend ➔ Zerstörung charakteristischer, landschaftsbildprägender Elemente

Nutzungstypen Nutzungsart ➔ Einführung einer in der Landschaftsbildeinheit untypischen Nutzung (z.B. Versiegelung, künstliche Rasenansaat an Böschungen)
Nutzungsstruktur ➔ Beseitigung bzw. über längere Zeit (>5 Jahre) andauernde deutliche Änderung/Überprägung charakteristischer Nutzungstypen

Randstrukturen ➔ Schaffung neuer landschaftsuntypischer Übergänge (z.B. harter Übergänge zwischen technischen Strukturen) bzw.
➔ Beseitigung oder Durchschneidung von (als bislang eigenständige landschaftliche Merkmale wahrnehmbaren) typischen/prägenden
Übergängen und Randstrukturen

Merkmale von Einzelformen (z.B. ➔ von der Umgebung abweichende bzw. sich abhebende Farbgebung sowie eine „technische“ Oberflächenbeschaffenheit der Eingriffs-
Farbe, Texturen, Bewegung, lokal bestandteile (anthropogene Objekte zeichnet häufig eine glatte Oberfläche aus) 
prägende Bestände an Tier- und ➔ in bislang „ruhigen“ Landschaftsbildeinheiten wird die Bewegung (durch Fahrzeuge) zu einem wesentlichen Merkmal des Wahrneh-
Pflanzenarten, Bewegung im Raum) mungseindrucks

➔ maßgebliche Veränderung des Zusammenspiels der Farbgebung in der Landschaftsbildeinheit durch den Einfluss des Vorhabens

II Sichtbeziehungen und synästhetische Wahrnehmungen

Sichtbeziehungen ➔ vollständige oder teilweise Zerschneidung vorhandener Sichträume, Einschränkung von Sichtbeziehungen und Einsehbarkeiten zwi
schen Teilbereichen bzw.
➔ Öffnung vorhandener rahmenbildender Kulissen (z.B. durch im Zuge des Vorhabens notwendige Abholzungen), so dass das in sich 
abgeschlossene Sichtraumgefüge (negativ) geöffnet bzw. Leitlinien für Sichtbeziehungen verändert werden

Erlebbarkeit synästhetischer Wahr- ➔ Beseitigung charakteristischer, eine Landschaftsbildeinheit prägender synästhetischer Wahrnehmungen (insbesondere Geräu-
nehmungen sche) bzw. 

➔ derart dominante Überlagerung vorhandener Eindrücke durch eingriffsbedingte Auswirkungen, dass sie nicht mehr eigen ständig
wahrnehmbar sind

III zeitliche Vielfalt

jahreszeitlicher Wechsel ➔ kein Aufkommen charakteristischer jahreszeitlich bedingter klimatischer Erscheinungen (z.B. Nebelbildung) oder Vegetationsausprä-
gungen (z.B. markanter Blühaspekt) mehr infolge durch den Baukörper bedingter (struktureller) Veränderungen

… bezogen auf die GESTALTEBENE („Eigenart“)

I Gestalt- und Formenkomplexe

Anordnungsformen Reihe/Staffel ➔ Durchbrechung/starke Veränderung/Überprägung charakteristischer Nutzungsabfolgen, Gliederungsprinzipien und Anordnungsmuster
Gruppe/Verband ➔ von besonderer Relevanz ist dabei der Verlust gewachsener kulturhistorisch bedeutsamer Landschaftsausschnitte

Gestaltformen Reliefformen ➔ Zerstörung/Überprägung/starke Veränderung charakteristischer Gestaltmerkmale bzw.
Gewässerformen ➔ Einbringung neuer Gestaltformen durch die Eingriffsbestandteile, die nicht in das optische Beziehungsgefüge integriert sind und 

Siedlungsformen daher dominant bzw. als Fremdkörper wirken

Maßstäblichkeit Größenverhältnisse ➔ Verschiebung der charakteristischen Größenverhältnisse und Proportionen (flächig, in der höhenmäßigen Ausprägung und/oder der 
und Proportion gesamträumlichen Konstellation), Auftreten von Maßstabs- und Proportionsbrüchen

Konturen ➔ Dimensionen des Vorhabens oder Bestandteile von ihm führen zur dauerhaften oder intervallweisen (d.h. durch die Höhe 
Horizontlinie vorbeifahrender Fahrzeuge bedingten) Zerschneidung der Horizontlinie

II Seltenheit

Einzigartigkeit/Prägnanz ➔ Zerstörung einzigartiger oder seltener Landschaftsbestandteile bzw. diese sind in ihrer charakteristischen Ausprägung/Ausstrahlung
(z.B. infolge technischer Überprägung) nicht mehr erkennbar; diese Veränderungen bleiben dauerhaft oder zumindest über einen größeren
Zeitraum (> 5 Jahre) bestehen, oder aber die Wirkungen des Vorhabens bedingen in der Folge eine voraussehbare Veränderung zu einem
späteren Zeitpunkt (z.B. durch Folgewirkungen wie Ausweisung von Gewerbegebieten und Ansiedlung von Gewerbe entlang von Straßen
und Schienen)

III zeitliche Merkmale

Zeitrahmen ➔ auftretende Brüche in der zeitlichen Entwicklung einer Landschaftsbildeinheit (z.B. durch großflächige Überprägung)

relative Konstanz und Stabilität (natürlicher ➔ Unterbrechung bzw. starke Veränderung für einen Landschaftsraum charakteristischer (natürlicher oder anthropogener) Prozess-
und anthropogener) Prozesse abläufe (Beispiel: Verbauung eines Fließgewässers, durch die charakteristische Umlagerungsprozesse nicht mehr erfolgen können)

… bezogen auf die RAUMEBENE („Schönheit“)

ganzheitlicher Wahrnehmungseindruck ➔ auf den räumlichen Gesamteindruck bezogene Disharmonie (z.B. von Farben, Formen etc.), ausgehend von den beiden untergeord-
neten Ebenen (Element- und Gestaltebene), bzw. 
➔ im Zusammenwirken einzelner (störender) Beeinträchtigungen entsteht in der Summe eine die Charakteristik der Landschaftsbildeinheit

beeinträchtigende Veränderung

raumübergreifende Leitstrukturen ➔ Unterbrechung prägender Leitlinien (z.B. Durchschneiden von Hangkanten und Waldrändern) bzw. durch die Eingriffsbestandteile
Ein bringung einer neuen und 
Aspekte prägenden Richtung, die die Blicke lenkt

fernwirksame ➔ ganzes oder teilweises Verstellen des Blicks auf in der Ferne liegende Orientierungspunkte/-merkmale
Orientierungspunkte

weiträumige Blick- ➔ Verlust/Einschränkung von Sichtbeziehungen und Einsehbarkeiten zwischen Landschaftsbildeinheiten
beziehungen

Art des übergreifen- ➔ Schaffung neuer, übergreifender Raummuster durch das Eingriffsvorhaben bzw. Eingrenzung bestehender 
den Raummusters räumlicher Verbindungen zwischen Einheiten

Vorbelastung ➔ bisher kaum gegebene Vorbelastung der Landschaftsbildeinheit oder aber
➔ derartige Vorbelastung, dass ein weiteres Hinzutreten des Eingriffsobjektes nicht mehr vertretbar erscheint



möglichst umfassend angelegte Erfassung
des Landschaftsbildes in seinem Ist-Zu-
stand stellt die Grundlage für die weiteren
Bearbeitungsschritte dar. Darauf aufbauend
kann dann in den nachfolgenden Schritten
eine nachvollziehbar begründete und schritt-
weise Eingrenzung auf die fallbezogen je-
weils entscheidungserheblichen Merkmale
erfolgen (vgl. Abb. 3).

3.3 Wirkungsanalyse und -prognose

Bei der Ermittlung und Bewertung der
konkreten Auswirkungen eines Verkehrs-
vorhabens sind die Schritte der Wirkungs-
analyse (d.h. das Aufdecken von Wirkungs-
strukturen), der Wirkungsprognose (d.h. die
Beschreibung der eintretenden Veränderun-
gen hinsichtlich ihrer Art, Intensität und
Reichweite) sowie der Bewertung (d.h. der
Entscheidung, ob die ermittelten Verände-
rungen als erheblich einzustufen sind) zu un-
terscheiden. Hierbei ist nicht nur auf einzel-
ne Beeinträchtigungen abzustellen, sondern
auf der Raumebene auch der Gesamtzusam-
menhang der Veränderungen innerhalb der
jeweiligen Landschaftsbildeinheit zu beach-
ten.

Landschaftsbildrelevante Eingriffsbe-
standteile von Straßen- und Schienenbauvor-
haben sind in Abb. 1 zusammengestellt. Die
Darstellung lenkt zugleich den Blick auf ei-
nige in der Praxis bislang wenig beachtete
Beeinträchtigungen, etwa durch Nebenanla-
gen wie Regenrückhaltebecken, Rastplätze,
Seitenentnahmen (für Baumaterial), durch
Lärm oder Beleuchtung. Die durch sie aus-
gelösten Veränderungen sind wieder mit Be-
zug auf die Bestandteile des Kriterienbau-
kastens möglichst präzise (d.h. unter Hinzu-
ziehung von Hilfsmessgrößen wie lfdm, Bö-
schungsneigungen in % oder Stückzahlen)
zu beschreiben und sodann in einem geson-
derten Schritt hinsichtlich ihrer Erheblich-
keit zu beurteilen. Tab. 2a zeigt eine mögli-
che Struktur einer auf die einzelnen Land-
schaftsmerkmale bezogenen Wirkungsprog-
nose und Bewertung der Beeinträchtigungen
sowie der darauf fußenden Begründung von
Vorkehrungen zur Vermeidung.

Beeinträchtigungen, die nicht vermieden
werden können, sind hinsichtlich ihrer Er-
heblichkeit zu beurteilen. Beispielhafte An-
satzpunkte, um eine Veränderung von Land-
schaftsmerkmalen hinsichtlich der Erheb-
lichkeit zu beurteilen, sind in Tab. 3 zusam-
mengestellt. Generell ist dabei von einer er-
heblichen Beeinträchtigung des Land-
schaftsbildes zu sprechen, sobald bereits ein
charakteristisches Merkmal stark verändert
und/oder ein Fremdkörper hinzugefügt wird.
Außerdem ist mittels einer Betrachtung auf
der Raumebene auch hier wieder jeweils der
Gesamtzusammenhang der eintretenden ein-
zelnen Veränderungen zu betrachten und ein-
zuschätzen.

3.4 Bedeutung eines Zielkonzeptes

Ein begründetes Zielkonzept erfüllt eine
Schlüsselrolle, um die verschiedenen Ein-
zelmaßnahmen zur Bewältigung der Ein-
griffsfolgen aufeinander abzustimmen, wei-

terhin um ggf. auftretende Konflikte (z.B.
zwischen Belangen des Landschaftsbildes
und denen des Artenschutzes) durch begrün-
dete Prioritätensetzung zu bewältigen. Auch
rechtlich ist es von Bedeutung, dass die ein-
zelnen Maßnahmen als Bestandteil eines
plausiblen Konzepts erscheinen, um daraus
die Auswahl unter mehreren Möglichkeiten,
was Vermeidung sowie Ausgleichs- und Er-
satzmaßnahmen betrifft, sachgerecht zu be-
gründen. Das Zielkonzept ist nach Möglich-
keit aus vorliegenden Planaussagen insbe-
sondere der Landschaftsplanung zu entwi-
ckeln und für das Landschaftsbild nach den
verwendeten Beschreibungsmerkmalen wei-
ter auszudifferenzieren. Tab. 4 veranschau-
licht exemplarisch ein nach den Beschrei-

bungsmerkmalen des „Baukastens“ struktu-
riertes Zielkonzept.

3.5 Ableitung von Vorkehrungen zur
Vermeidung

Die Pflicht, vermeidbare Beeinträchtigun-
gen von Natur und Landschaft zu unterlas-
sen, ist striktes Recht (BVerwG, Beschluss
vom 30.10.1992 – 4 A 4.92). Vorkehrungen
zur Vermeidung sind wirkungsbezogen her-
zuleiten, setzen dabei am Vorhaben (ein-
schließlich dessen Nebenanlagen) selbst an
und gestalten bzw. optimieren es so, dass
mögliche Beeinträchtigungen gar nicht erst
oder in geringerer Intensität auftreten. Eine
Typisierung möglicher Vorkehrungen zur
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Tab. 4: Beispiel eines anhand der Beschreibungsmerkmale des „Baukastens“ strukturierten Zielkon-
zepts für eine Landschaftsbildeinheit.

Landschaftsbildeinheit „Ortsrandlage von Wallhausen und angrenzende strukturierte Bereiche“

Elementebene  („Vielfalt“)

Nutzungstypen und Anlage funktional gleichartiger Strukturen in Trassennähe auf bisher vorwie-
Strukturelemente gend landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzten Flächen:

➔ Ergänzung und ggf. Neuanlage linearer Gehölzstrukturen durch Anlage 
von Feldgehölzen, Obstbaumreihen sowie Neuanlage bzw. Ergänzung beste-
hender linearer Ufergehölze aus Weiden, Erlen, Eschen und Kopfweiden

➔ Ufergehölzpflanzung aus Weiden, Erlen, Eschen und Kopfweiden

➔ Neuanlage von Randstrukturen und Übergängen zum Vorhaben

➔ Aufgreifen bzw. Anreicherung des vergleichsweise kleinteiligen Nutzungs-
musters durch Neuanlage (klein-)flächiger landschaftstypischer Strukturen
(Obstbaumwiesen, Feldgehölze)

Sichtbeziehungen ➔ Verschattung des betroffenen Ortsrandes durch Streuobstwiesen und Feld-
und synästhetische gehölz entlang der westlichen Siedlungsgrenze
Wahrnehmungen ➔ Schaffung sichtverschattender Gehölzstrukturen an der Überführung der

Ortsverbindungsstraße über die Autobahn sowie an der Kleingartenanlage

➔ Berücksichtigung typischer Leitlinien und Sichtbeziehungen bei der Neuge-
staltung der durch die Bundesautobahn neu entstehenden Randstrukturen; Be-
rücksichtigung dieser Sichtbeziehungen bei der Auswahl von Gestaltungsmaß-
nahmen (Baumpflanzungen) auf den Böschungsoberkanten der Überführungs-
bauwerke

Gestaltebene („Eigenart“)

Gestalt- und Formen- ➔ Fließgewässer sollen ihren typischen Charakter durch Anpflanzung von 
komplexe Weiden und Erlen als begleitende Ufergehölze, soweit nicht vorhanden, zu-

rückerhalten, wobei die Uferbepflanzung gleichzeitig gliedernde Funktion
übernimmt

➔ Wiederherstellung äußerer und innerer Gestaltmerkmale und Anordnungs-
formen sowie optische Aufwertung vorhandener Strukturen (Grabensysteme)
bzw. Neugestaltung unter Berücksichtigung der Eigenart der Landschaftsbil-
deinheit in den Bereichen der optischen Beeinträchtigung durch den Trassenkör-
per und seine Nebenanlagen (wo möglich Anlehnung an vorhandene typische
Strukturelemente und Anordnungsformen sowie historisch nachweisbare Aus-
prägungen)

➔ Siedlungsgestalt: Einbindung des westlichen Ortsrandes durch versetzt an-
gelegte Gehölz- und Streuobstflächen bzw. (umgekehrt) Abschirmung des Orts-
randes im Sichtbezug zur Autobahntrasse

Seltenheit ➔ Anlage von im Verbund wirksamen Streuobstflächen (als landschaftstypi-
sche, wesentlich die Eigenart prägende Elemente) in direktem Kontakt zu den
geschützten Bereichen der angrenzenden Aue sowie des betroffenen westlichen
Ortsrands

Raumebene („Schönheit“)

➔ weitestmöglicher Erhalt bzw. Neugestaltung des typischen, den Raumeindruck prägenden Nut-
zungsmusters von kleinteiliger gärtnerischer und landwirtschaftlicher Bewirtschaftung innerhalb der
Landschaftsbildeinheit
➔ Aufbau eines Übergangs von der Ortsrandlage Wallhausens zum kleinteiligen Nutzungsmuster des
nördlich anschließenden Anstiegs zum Südharz



Vermeidung von Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes zeigt Tab. 5.

Vor dem Hintergrund des Zielkonzeptes
müssen zugleich mögliche Wirkungen, die
von den Vorkehrungen zur Vermeidung
selbst ausgehen können, berücksichtigt wer-
den. So kann beispielsweise mit einer durch-
gängigen Gehölzpflanzung entlang einer

Trasse die Beunruhigung der betreffenden
Landschaftsbildeinheit durch den Bewe-
gungseffekt des Fahrzeugverkehrs vermie-
den werden; andererseits kann aber gerade
eine solche Gehölzpflanzung in einer an-
sonsten weitläufigen und ausgeräumten
Landschaft ein fremdes Element darstellen,
das die querende Wirkung der Trasse noch

zusätzlich betont. Häufig tritt zudem das
Problem auf, dass im Zuge der Projektaus-
führung weitere Optimierungen am Vorha-
ben vorgenommen werden, die in den textli-
chen Unterlagen des LBP noch nicht ange-
sprochen sind. Um hier abzuschätzen, was
vertretbar ist, ist es notwendig, dass das je-
weilige Zielkonzept nicht nur einen allge-
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Tab. 5: Typisierung von Vorkehrungen zur Vermeidung bei Straßenbauvorhaben.

Typisierung von Bemerkung Beispiele (für Straßenbauvorhaben)
Vorkehrungen zur 
Vermeidung

pflanzlich-gestalterische Minderung der Beeinträchtigungen ➔ abgestufte/strukturierte Gehölzflächen bzw. Auflockerung technischer (Regel-)Bö-
Vorkehrungen durch das Vorhaben mit vegetations- schungsausformungen und Minderung der technischen Wirkung von z.B. Dammkörpern,

technischen Maßnahmen Brückenbauwerken
➔ ingenieurbiologische Sicherungsbauweisen an z.B. Dammböschungen, Entwässe-
rungsgräben und -mulden u.a. zur Minderung der technischen Wirkung naturferner
Materialien und Formen
➔ Nutzung vorhandener sichtverschattender Landschaftselemente zur optischen Einbin-
dung und Minderung der technischen Wirkung des Straßenbauwerks und seiner Neben-
anlagen
➔ Initiierung typischer, sich selbst entwickelnder Vegetation, z.B. von Gewässerrandve-
getation an Regenrückhaltebecken
➔ in direkt an Wald anschließenden Bereichen Führung von Wildschutzzäunen inner-
halb der Waldkante bzw. Initiierung einer vorgelagerten Strauchzone

reliefgestalterische Maßnahmen, die unter Bezug auf ➔ Einbindung des Trassenkörpers in vorhandene geomorphologische Besonderheiten
Vorkehrungen die topographischen Gegebenheiten ➔ Variierung von Böschungsneigungen, Anlehnung an die für die Eigenart typische 

der betroffenen Landschaftsbildeinheit Reliefgestalt
Eingriffsfolgen herabmindern ➔ Reduzierung von Böschungsneigungen, Abrundung von Böschungskanten

➔ reliefangepasster Verlauf von Dammschüttungen
➔ Einschränkung/Vermeidung einer optischen Durchbrechung bestehender Horizont-
linien durch Trassenkörper, Verkehrsfluss und Nebenanlagen
➔ bei Einschnitten: gestalterische Einbeziehung von anstehendem Gestein
➔ Berücksichtigung der geomorphologischen Besonderheiten bei der Ausformung von
Regenrückhaltebecken
➔ Verzicht auf übermäßige Erdmassenbewegung
➔ Nutzung sichtverschattender geomorphologischer Elemente

bautechnische Modifizierungen an den technischen ➔ Verlegung/Anpassung der Gradiente zur Vermeidung der Beseitigung bzw. dauer-
Vorkehrungen (Bau-)Bestandteilen des Vorhabens haften Beeinträchtigung visuell bedeutsamer Landschaftselemente, deren Anordnungen

und Abfolgen
➔ Reduzierung von Flächeninanspruchnahmen (durch Vorhaben, Nebenanlagen, Bau-
stelleneinrichtung)
➔ Reduzierung des Regelquerschnittes auf ein notwendiges Mindestmaß
➔ Optimierung von Dammhöhen und -längen auf ein notwendiges Mindestmaß
➔ Aufweitung von Talbrücken, Reduzierung der Brückenpfeiler, Anpassung der Brücken-
widerlager an das Gelände
➔ bevorzugte Entwässerung über Böschungen bzw. Rasenmulden zur Minderung techni-
scher Überformung, Bevorzugung offener Regenrückhaltebecken als Erdbecken
➔ Beschränkung der Dimensionen von Überführungsbauwerken auf das der landschafts-
räumlichen Situation angepasste Mindestmaß, Einbindung der Anrampungsbereiche
➔ Anpassung der Gebäudehöhen von Nebenanlagen, der Höhen von Lärmschutzwän-
den u.a. Baubestandteilen an die landschaftstypischen Dimensionen
➔ Beschränkung von Beleuchtungsanlagen, Hinweisschildern, Leitsystemen auf ein si-
cherheits- bzw. verkehrstechnisch vertretbares Maß

objektgestalterische unter künstlerisch-gestalterischen ➔ Verwendung landschaftstypischer Materialien und Farben zur Gestaltung von Brücken-
Vorkehrungen Aspekten mit besonderer Berücksichti- körpern, Nebenanlagen, Lärmschutzwänden

gung der Eigenart einer Landschafts- ➔ Modifizierung der lichten Höhe und Weite von Durchlässen in Abhängigkeit des 
bildeinheit (bzw. naturraum-/kultur- Regelquerschnittes zur Minderung von Tunneleffekten und von Barrierewirkungen an-
historisch typischer Farben, Formen grenzender Dammschüttungen
und Materialien) hergeleitete Vorkeh- ➔ Verzicht auf Einbau landschaftsuntypischer Materialien
rungen zur Vermeidung ➔ Verwendung transparenten Materials an Lärmschutzwänden zur Minderung der 

optischen Barrierewirkung

verkehrstechnische im Zusammenhang mit dem Betrieb ➔ Geschwindigkeitsbegrenzungen zur Minderung des Unruheeffektes sowie Minderung 
Vorkehrungen der Anlage vorgenommene Optimie- von Geräuschemissionen, insbes. in erholungsrelevanten Gebieten

rungen des fahrenden Verkehrs zur ➔ Trassenverschwenkungen (auf Ebene des LBP bis zu wenigen 100 m (vgl. Hinweise zu 
Einschränkung von Beeinträchtigungen § 16 FStrG, BMV 1996)

sonstige Vorkehrungen Veränderungen der Standortwahl ➔ Bündelung mit bereits gegebenen Vorbelastungen
➔ Vermeidung bzw. Reduzierung der Beeinträchtigung der Erlebbarkeit (z.B. Berücksich
tigung wichtiger Wegebeziehungen)



mein anzustrebenden Raumeindruck be-
schreibt (z.B. anzustrebende Strukturierung
einer Agrarlandschaft mit Heckenpflanzun-
gen), sondern konkret auf die einzelnen Be-
schreibungsmerkmale Bezug nimmt (z.B.
Aussagen trifft, ob solche linearen Struktu-
ren auf der Elementebene quer oder parallel
zur Trasse sinnvoll sind).

3.6 Begründung von Maßnahmen zur
landschaftsgerechten Wiederher-
stellung und Neugestaltung des
Landschaftsbildes

3.6.1 Ausgleich und Ersatz bzw. land-
schaftsgerechte Wiederherstellung und
Neugestaltung nach alter und neuer
Rechtslage
Nach der Rechtslage des alten, bis zum Ap-
ril 2002 geltenden BNatSchG umfassten
Ausgleichsmaßnahmen für das Land-
schaftsbild die beiden Möglichkeiten der
landschaftsgerechten Wiederherstellung und
der Neugestaltung. Unter ihnen ist ein Zu-
stand zu verstehen, der in der gleicher Art,
mit gleichen Funktionen und ohne Preisgabe
wesentlicher Faktoren des optischen Bezie-
hungsgefüges den vor dem Eingriff beste-
henden Zustand in weitestmöglicher Annä-
herung fortführt (BVerwG, Urteil vom
27.09.1990 – 4 C 44.87–). Einer Neugestal-
tung steht dabei nicht entgegen, dass eine
Veränderung des Landschaftsbildes optisch
wahrnehmbar bleibt (BVerwG, s.o.). Ent-
scheidend ist jedoch, dass die Wirkungen des
Eingriffsvorhabens selbst in den Hinter-
grund treten und die Landschaft nicht nega-
tiv dominieren oder prägen, sondern unter
der Schwelle der Erheblichkeit bleiben (dar-
auf laufen z.B. die Feststellungen des BVer-
wG im Beschluss vom 04.10.1994 – 4 B
196.94– hinaus). Ersatzmaßnahmen waren
bislang nicht im Bundesrecht, sondern nur in
den Landesnaturschutzgesetzen geregelt.

Die wesentliche Neuerung des zum
04.04.2002 novellierten BNatSchG besteht
darin, dass § 19 Abs. 2 die Stufenfolge der
Verursacherpflichten ändert. Ersatzmaßnah-
men werden nunmehr bundesrechtlich gere-
gelt und auf die Stufe vor der Abwägung ge-
zogen. Beeinträchtigungen des Landschafts-
bildes können durch landschaftsgerechte
Wiederherstellung ausgeglichen werden; die
landschaftsgerechte Neugestaltung gilt nun-
mehr (gem. § 19 Abs. 2 Satz 2, 3 BNatSchG
2002) allerdings als eine Variante sowohl des
Ausgleichs als auch des Ersatzes. Diese ge-
setzgeberische Fehlleistung erschwert eine
vernünftige Gesetzesauslegung, macht sie
aber nicht unmöglich.

Eine Aufspaltung des Begriffes „land-
schaftsgerechte Neugestaltung“ in zwei ver-
schiedene Inhalte nach dem Muster „gleich-
artig“ (Ausgleich) und „gleichwertig“ (Er-
satz) ist allerdings kaum möglich, denn die
Schaffung eines gleichartigen Zustands läuft
auf eine landschaftsgerechte Wiederherstel-
lung hinaus. Damit treten in der Neufassung
des BNatSchG für die Erarbeitung geeigne-
ter Maßnahmen nun die landschaftsgerech-
te Wiederherstellung und die landschafts-
gerechte Neugestaltung des Landschafts-
bildes in den Vordergrund und sind fachlich

zu hintersetzen. Unter beiden Möglichkeiten
ist wiederum die landschaftsgerechte Wie-
derherstellung vorrangig, denn sie wahrt den
Status quo besser als die Neugestaltung und
wird daher den Zielen der Eingriffsregelung
besser gerecht.

3.6.2 Fachliche Untersetzung
Bei der inhaltlichen Untersetzung von land-
schaftsgerechter Wiederherstellung und
Neugestaltung sind inhaltliche, räumliche
und zeitliche Aspekte zu beachten:
➔ Inhaltlich müssen sie sich an den einzel-
nen konkreten Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes orientieren, die durchgän-
gig nach denselben, zuvor schon verwende-
ten Merkmalen zu beschreiben sind. Dabei
ist eine landschaftsgerechte Wiederherstel-
lung rechtlich nicht unbedingt mit einer voll-
ständigen Beseitigung der Beeinträchtigun-
gen gleichzusetzen; sie orientiert vielmehr
auf eine möglichst gleichartige Rückgewin-
nung der beeinträchtigten Merkmale und
Funktionen des Landschaftsbildes. Unter
landschaftsgerechter Neugestaltung wird ei-
ne an der landschaftlichen Eigenart orien-
tierteAufwertung des Landschaftsbildes ver-
standen.
➔Unter räumlichen Gesichtspunkten sind
Landschaftsbildeinheiten die Bezugsebene.
Eine landschaftsgerechte Wiederherstellung
des Landschaftsbildes umfasst Maßnahmen,
die am Ort des Eingriffs angesiedelt sind
oder in seiner Nähe, so dass sie unmittelbar
auf den Ort des Eingriffs zurückwirken. Als
Neugestaltung ist primär zu prüfen, ob Maß-
nahmen in räumlichem (Sicht-)Zusammen-
hang mit dem Eingriff durchgeführt werden
können. Da der Begriff „Neu-Gestaltung“
impliziert, dass dort etwas gestaltet wird, wo
eine Beeinträchtigung sich auswirkt, haben
sie ansonsten in derselben Landschaftsbil-
deinheit (also derselben funktionsräumli-
chen Einheit) zu erfolgen.
➔Aus zeitlicher Perspektive hat sich in der
Fachdiskussion (z.B. KIEMSTEDT et al. 1996,
LANA 2002, 20) für den Ausgleich von Ein-
griffen in den Naturhaushalt als Konvention
ein Zeithorizont von 25 Jahren etabliert,
nach dem keine erheblichen Beeinträchti-
gungen mehr erkennbar sein sollten. Analog
kann eine landschaftsgerechte Wiederher-
stellung des Landschaftsbildes dann ange-
nommen werden, wenn innerhalb eines Zeit-
raums von 25 Jahren seine betroffenen Funk-
tionen in der vor dem Eingriff bestehenden
Qualität wieder gewährleistet werden kön-
nen. Bei einer landschaftlichen Neugestal-
tung hingegen muss nach einem Zeitraum
von 25 Jahren für den Durchschnittsbetrach-
ter positiv erkennbar sein, dass die Maßnah-
me ihre beabsichtigten Wirkungen erreichen
wird, d.h. sie muss ihm einen Eindruck des
beabsichtigten Zielzustands vermitteln kön-
nen.

Für den Umfang von Wiederherstellung
und Neugestaltung können keine standardi-
sierten Vorgaben gemacht werden. Maßgeb-
lich ist der konkrete Wirkungsbezug inner-
halb der jeweiligen mittelbar und unmittel-
bar betroffenen Landschaftsbildeinheiten;
eine allein flächenbezogene Ermittlung und
Bilanzierung des Maßnahmenumfangs bei

Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes
kann nicht zielführend sein (vgl. so auch
OVG Münster, Urteil vom 30.06.1999 – 7a
D 144/97.NE zu Gewerbebauten). Zudem ist
bei der Festlegung von Art und Umfang der
Maßnahmen zu beachten, dass Maßnahmen
zur Kompensation von Beeinträchtigungen
des Landschaftsbildes in hohem Maße stand-
ortgebunden sind, um die beabsichtigte Wir-
kung zu erreichen.

Für die Schutzgüter des Naturhaushalts
werden zur Kompensation der Zeitdifferenz
zwischen Eingriff und eintretender Wirkung,
des so genannten „time-lag“, gängig Zu-
schläge auf den Maßnahmenumfang disku-
tiert und vergeben.Aus rechtlicher Sicht gibt
es jedoch bislang keine in ähnlicher Weise
auf das Schutzgut Landschaftsbild anwend-
baren Äußerungen, wie mit dem „time-lag“
zu verfahren ist. Dennoch können auch beim
Schutzgut Landschaftsbild derartige Zu-
schläge gerechtfertigt sein, zumal gerade
landschaftsbildwirksame Strukturen (wie
markante, raumbildende Gehölz- oder
Baumpflanzungen) oft erhebliche Zeit benö-
tigen, um ihre angestrebte Wirkung zu ent-
falten. Ein solcher Zuschlag darf jedoch pri-
mär nicht über die Quantität (also etwa über
eine pauschal höhere Maßnahmenfläche) be-
gründet sein. Er muss sich vielmehr an der
damit ggf. rascher erzielbaren Qualität einer
Maßnahmenwirkung orientieren. Diese kann
zwar bei Arten und Lebensgemeinschaften
fallweise tatsächlich dadurch entstehen, dass
über ein Mehr an Maßnahmenfläche deren
noch unzureichende Eignung erhöht wird.
Für das Landschaftsbild kann eine Erhöhung
der Qualität einer Maßnahme zur Verkür-
zung der Zeitdauer, bis sie ihre Wirkung er-
reicht, in analoger Weise bedeuten, dass et-
wa größere Pflanzqualitäten oder höhere
Pflanzdichten herangezogen werden; sofern
es sich um flächenhaft wirksame Maßnah-
men handelt, kann ggf. auch eine größere
Fläche erforderlich werden. Die nach § 19
Abs. 3 Satz 1 BNatSchG vorgesehene
Durchführung von Ausgleichs- und Ersatz-
maßnahmen „innerhalb einer angemessenen
Frist“ kann zudem auch bedeuten, dass eine
Maßnahme zur landschaftsgerechten Wie-
derherstellung oder Neugestaltung des Land-
schaftsbildes vor Beginn des Eingriffs
durchzuführen ist.

Bei der Herleitung und Begründung von
Maßnahmen sind, unter durchgängigem Be-
zug auf die zuvor verwendeten Beschrei-
bungsmerkmale die Möglichkeiten der Wie-
derherstellung und Neugestaltung bezüglich
jeder einzelnen von dem Vorhaben ausge-
henden Beeinträchtigung des Landschafts-
bildes zu prüfen. Verbleibende Beeinträchti-
gungen sind gleichfalls wieder auf die ein-
zelnen Beschreibungsmerkmale aufge-
schlüsselt darzulegen. Weiterhin ist der Wer-
tungsschritt deutlich zu machen, ob es sich
dabei um erhebliche Beeinträchtigungen
handelt, die dann in die Abwägung nach § 19
Abs. 3 Satz 1 BNatSchG einzustellen sind
(vgl. hierzu die in Tab. 2a wiedergegebene
Beschreibungsstruktur). Von erheblichen
Beeinträchtigungen ist immer dann auszuge-
hen, wenn nach durchgeführten Maßnahmen
das Vorhaben oder Teile davon weiter nega-
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tiv dominant oder prägend verbleiben (An-
haltspunkte geben die in Tab. 3 genannten
Kriterien). Zugrunde zu legen ist dabei eine
Prognose des voraussichtlichen Zustands der
Maßnahmen zur landschaftsgerechten Wie-
derherstellung und Neugestaltung, wie er
sich nach 25 Jahren darstellen würde (s.o.;
vgl. auch LANA 2002, 12).

6.3.3 Beispiele
Anhand zweier beim Bau der BAB A 38 im
Abschnitt zwischen Wallhausen und Sanger-
hausen in Thüringen betroffener Land-
schaftsbildeinheiten sollen die Begründung
von Maßnahmen zur landschaftsgerechten
Wiederherstellung und Neugestaltung des
Landschaftsbildes mit Blick auf den Kon-
text des jeweiligen Landschaftsraumes deut-
lich werden. Als Ausgangspunkt diente der
Landschaftspflegerische Begleitplan (DEGES

1996), dessen Aussagen und Darstellungen
jedoch mit Blick auf die Belange des Land-
schaftsbildes weiter ergänzt und modifiziert
wurden.

Beispiel 1: Landschaftsbildeinheit
„Ackerebene westlich von Sanger-
hausen“

Beschreibung der Beeinträchtigungssi-
tuation
Es handelt sich hier um eine traditionell
durch Ackernutzung geprägte Landschafts-
bildeinheit mit Böden guter bis sehr guter
Bonität, die zwischen den Mittelgebirgsla-
gen von Kyffhäuser und Südharz gelegene
„Goldene Aue.“ Sie wird auf fast 6 km Län-
ge von der Trasse der BAB A 38 gequert und
ist durch kaum gegliederte Großräumigkeit
sowie eine sehr ebene Geländesituation ge-
kennzeichnet.

Auf der Elementebene werden vorhande-
ne Gewässerläufe und Wege stellenweise
durch lückige Gehölzstrukturen betont.
Beim Bau der Autobahn gehen einzelne die-
ser Landschaftselemente verloren. Im Nah-
bereich der Trasse entstehen durch die
Dammschüttungen neue Raumkanten bzw.
werden bestehende Sichträume begrenzt.
Durch die weite Einsehbarkeit sind die Fahr-
zeugbewegung und der dadurch hervorgeru-
fene Unruheeffekt deutlich wahrnehmbar.

Auf der Gestaltebene werden durch die
Dammschüttungen neue landschaftsuntypi-
sche Reliefformen eingeführt und, vor allem
im Nahbereich, z.T. der Horizont durch-
schnitten.

Auf der Raumebene kommt es durch die
8 bis 9 m hohen Überführungsbauwerke zu
einer Veränderung der Blickbeziehungen in-
nerhalb der Landschaftsbildeinheit. Vor al-
lem jedoch macht die Betrachtung auf der
Raumebene deutlich, dass in der Land-
schaftsbildeinheit nicht flächige Beeinträch-
tigungen, sondern die linienhafte Wirkung
der Trasse als neuem Element im Vorder-
grund stehen.

Maßnahmen zur Wiederherstellung und
Neugestaltung des Landschaftsbildes
Das Maßnahmenkonzept setzt hier daher
wesentlich auf der Raumebene an, indem es

auf eine großräumige Strukturierung der
Landschaftsbildeinheit durch linienhafte
Baum- und Gehölzpflanzungen längs und
quer zur Trasse zielt, um deren querende
Wirkung zu kompensieren. Es werden ent-
lang von Wegen und Gräben Krautsäume
und Gewässerschonstreifen mit lockerer
Strauchpflanzung sowie lockere Gehölz-
streifen angelegt (vgl.Abb. 2), die dabei teils
bereits vorhandene Strukturen weiter beto-
nen und optisch anreichern und sich ansons-
ten an historisch nachweisbare Wegeverbin-
dungen und Gehölzstrukturen anlehnen. Be-
wusst wird dabei auf eine zu dichte Pflan-
zung verzichtet, um keine abriegelnde Wir-
kung zu erzielen und dem Landschaftsraum
nicht seine charakteristische Großräumigkeit
zu nehmen. In ihrem Zusammenhang sollen
insbesondere die Maßnahmen M11, M14,
M18-M22, M24, M25 (vgl. Abb. 2) eine op-
tische Anreicherung des Landschaftsbildes
bewirken, den durch die Trasse zerschnitte-
nen Landschaftsraum durch lineare Längs-
und Querstrukturen neu gestalten, dabei aber
gleichzeitig dessen Weiträumigkeit und Of-
fenheit wahren. Durch ihre räumliche An-
ordnung sollen sie über ihre Kompensations-
wirkung für das Landschaftsbild hinaus
möglichst auch andere Schutzgüter berück-
sichtigen, indem sie etwa vorhandene Bio-
topstrukturen aufnehmen, in ihren Funktio-
nen verstärken und zu einem großräumigen
Biotopverbund vernetzen, der sich für das
Landschaftsbild in Form linearer Leitstruk-

turen sowie in einem raumbildenden Cha-
rakter niederschlägt.

Damit werden zugleich
➔ auf der Elementebene einzelne charakte-
ristische beeinträchtigte Landschaftsele-
mente (Baumreihen, Heckenabschnitte, ge-
wässerbegleitende Strukturen) wiederherge-
stellt bzw. neu gestaltet;
➔ auf der Gestaltebene neue, gleichwohl
transparente Sichtmöglichkeiten und Leitli-
nien entlang von Wegen und Gräben ge-
schaffen, um teilweise von den technischen
Elementen/Proportionen des Bauwerks und
der von ihm hervorgerufenen Zerschneidung
der Horizontlinie abzulenken.

Abb. 3 veranschaulicht die Merkmale, die
dabei jeweils für die Wirkungsanalyse und
-prognose und für die Ableitung von Vor-
kehrungen zur Vermeidung sowie für die
Entwicklung von Maßnahmen zur land-
schaftsgerechten Wiederherstellung und
Neugestaltung des Landschaftsbildes rele-
vant sind. Deutlich wird, wie ausgehend von
einer vollständigen, auf den eingangs in
Tab. 1 zusammengestellten Merkmalen fuß-
enden Bestandserfassung für die betrachtete
Landschaftsbildeinheit die jeweils relevan-
ten Beschreibungsmerkmale schrittweise
über die einzelnen Bearbeitungsschritte hin-
weg eingegrenzt werden bis hin zu den Kri-
terien, die auf der Element-, der Gestalt- und
der Raumebene für die Entwicklung und Be-
gründung von Kompensationsmaßnahmen
maßgebend sind.
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Abb. 2: BAB A 38, Landschaftsbildeinheit „Ackerebene westlich von Sangerhausen“ – Maßnahmen-
übersicht.



Beispiel 2: Landschaftsbildeinheit
„Ortsrandlage von Wallhausen und
angrenzende Bereiche“

Die Trasse der BAB A 38 verläuft in der be-
treffenden Landschaftsbildeinheit zwischen
dem Rand der Ortschaft Wallhausen und der
Niederung des Flusses Helme. Südwestlich
befinden sich die Ausläufer des Kyffhäuser-
Gebirges, im Norden schließen sich Ausläu-
fer des Harzvorlandes an.

Beschreibung der Beeinträchtigungssitua-
tion
Beeinträchtigungen der Elementebene
(landschaftliche Vielfalt): Die BAB A 38
verläuft angrenzend an die Helmeniederung
in Dammlage und bildet dabei eine für einen
Auebereich landschaftsuntypische Struktur,
die teilweise noch durch eine Lärmschutz-
wand verstärkt wird (vgl. Abb. 4). Sie zer-
schneidet dabei Teile linienförmiger Struk-
turelemente mit Gliederungsfunktion (He-
ckenabschnitte, Pappelreihe) und zerstört
bzw. überprägt vor allem Obstwiesen und
kleinere Gehölzflächen.

Beeinträchtigungen der Gestaltebene
(landschaftliche Eigenart): Das bestehende
vergleichsweise kleinteilige Nutzungsmosa-
ik wird durch die Trasse zerschnitten und er-
heblich überprägt. Bei Standorten im Tras-
sennahbereich wird teilweise die Horizontli-
nie durchschnitten. Durch die Dammbau-
werke von Trasse und Überführung entste-
hen neue landschaftsuntypische Raumkan-
ten längs und quer zur Landschaftsbildein-
heit.

Raumebene: Der Talraum südlich der
Ortschaft Wallhausen mit seinem vielfälti-
gen Nutzungsmuster wird durch die techni-
sche Erscheinung und die Zerschneidung in-
folge der Baukörper und des Fahrzeugver-
kehrs in seinem Gesamteindruck großflächig
verändert und überprägt. Vor allem die
Lärmschutzwand und ein bis zu 8 m hohes
Überführungsbauwerk bewirken eine Verän-

derung der Blickbeziehungen nicht nur in-
nerhalb der Landschaftsbildeinheit, sondern
auch in die angrenzende Helmeaue hinein,
zu der der ursprüngliche Blickbezug nach
Süden nicht mehr erlebbar ist.

Maßnahmen zur Wiederherstellung und
Neugestaltung des Landschaftsbildes
Zur Wiederherstellung und Neugestaltung
des Landschaftsbildes nördlich der Trasse
und zur Einbindung des Ortsrandes von
Wallhausen wird die Anlage von drei Streu-
obstwiesenflächen (M3; vgl. Abb. 4, linker
Bildrand) sowie eines Feldgehölzes (M2,
Abb. 4, Bildmitte) vorgesehen. Damit sollen
auf den einzelnen Komplexitätsebenen fol-
gende Wirkungen erreicht werden:

Wirkung der Maßnahmen auf der Ele-
mentebene (Landschaftliche Vielfalt): Die
Anlage von Streuobstwiesen und Feldge-
hölz, deren Teilflächen sich von der Trasse
ausgehend am Ortsrand von Wallhausen ent-
lang erstrecken, stellt eine landschaftsge-
rechte Neugestaltung für die Landschaftsbil-
deinheit charakteristischer (klein-)flächiger
Nutzungselemente dar.

Mit ihnen werden zugleich neue land-
schaftstypische Raumbegrenzungen initiiert.
Sie führen zur Sichtverschattung des Tras-
senkörpers, wenn Betrachter vom westlichen
Ortsrand von Wallhausen aus in Richtung
des Kyffhäusergebirges (nach SW) blicken.
Diese Maßnahmen sind deshalb auch hin-
sichtlich der raumstrukturellen Aspekte
landschaftlicher Vielfalt und der Erlebbar-
keit des Landschaftsbildes als Neugestaltung
einzustufen.

Wirkung der Maßnahmen auf der Ge-
staltebene (Landschaftliche Eigenart):
Mit der Anlage von Streuobstwiesen (M3)
und Feldgehölz (M2) werden zugleich verlo-
renen gegangene Bestandteile des Nutzungs-
musters in neuer räumlicher Anordnung ini-
tiiert. Durch ihr Ineinandergreifen und ihre
Anordnung in mehreren versetzt angeorde-
ten Teilflächen (vgl. Abb. 4) binden sie zu-
gleich den Ortsrand von Wallhausen ein. We-
gen der verbleibenden Veränderungen der
Anordnungsmuster in der Landschaftsbil-
deinheit gelten auch sie als landschaftsge-
rechte Neugestaltung.

Auf der Raumebene weisen die Maßnah-
men in ihrer Wirkung über die unmittelbar
betroffene Landschaftsbildeinheit hinaus, in-
dem sie zugleich einen Übergang zur nörd-
lich anschließenden kleinteiligen Kultur-
landschaft am südlichen Abhang des Harzes
aufbauen (vgl. Maßnahmenflächen M3, von
denen die nördliche in Abb. 4 über die Gren-
ze der Landschaftsbildeinheit hinausreicht).

3.6.4 Folgerungen
Die Überlegungen zur Begründung von
Maßnahmen zur landschaftsgerechten Wie-
derherstellung und Neugestaltung zeigen,
dass eine verallgemeinerte Ableitung und
Darstellung solcher Maßnahmen nicht ziel-
führend ist. Je nach Kontext des betroffenen
Landschaftsraumes und je nach konkretem
Wirkungsbezug kann vielmehr ein- und der-
selbe Maßnahmentyp unter Umständen ein-
mal als Wiederherstellung) und einmal als
Neugestaltung gelten.

Dabei sind auch die Auswirkungen der
Kompensationsmaßnahmen differenziert
über die verschiedenen räumlichen Komple-
xitätsebenen hinweg zu betrachten: Maßnah-
men zur Wiederherstellung werden vor
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Abb. 3: Herleitung von Vorkehrungen zur Vermeidung sowie von Maßnahmen zur landschaftsge-
rechten Wiederherstellung und Neugestaltung des Landschaftsbildes – Eingrenzung auf die entschei-
dungserheblichen Merkmale am Beispiel der BAB A 38, Landschaftsbildeinheit „Ackerebene westlich
von Sangerhausen“.

Abb. 4: Links: Verlauf der BAB A 38 westlich von Wallhausen mit Lärmschutzwand, im Hintergrund
Anstieg zum Nordharz. Rechts: Lageplan der am westlichen Ortsrand von Wallhausen vorgesehenen
Maßnahmen.



allem bei den elementbezogenen Aspekten
des Landschaftsbildes, d.h. zur Kompensati-
on von Beeinträchtigungen landschaftlicher
Vielfalt möglich sein. Hingegen werden sol-
che linienhaften Vorhaben, die sich jedoch
flächig in einen Landschaftsraum hinein aus-
wirken (z.B. durch Überprägung, Verlär-
mung, weiträumige Beeinträchtigung von
Sichtbeziehungen) und dessen Eigenart ver-
ändern bzw. überprägen, dort auch komple-
xe, flächig ansetzende Maßnahmen erfor-
dern, um eine Neugestaltung zu erreichen.
Die Raumebene schließlich ist von essentiel-
ler Bedeutung, um die Wirkung aller Maß-
nahmen im Zusammenhang unter dem As-
pekt „Schönheit“ zu betrachten. Dabei kann
es erforderlich sein, auch solche Maßnah-
men, die nicht explizit für das Landschafts-
bild konzipiert wurden, aber optische Wir-
kungen entfalten können, mit einzubeziehen
(etwa Aufforstungen). Als ein Hilfsmittel,
um die Auswirkungen auf die Raumebene
abzuschätzen und den resultierenden Maß-
nahmenumfang zu bestimmen, kann ggf.
(überschlägig) der Prozent-Anteil der op-
tisch betroffenen Fläche je Landschaftsbil-
deinheit bestimmt werden, der nach durch-
geführter Vermeidung verbleibt; die Wir-
kung der durchgeführten Kompensations-
maßnahmen hat sich dann auf denselben Flä-
chenanteil zu erstrecken.
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